
Satzung

über den Bebauungsplan

"Mühlacker - 2. Änderung"

und die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan

Nach § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 23. 09. 2004 (BGBI l S. 2414)und § 74
der Landesbauordnung für Baden-Würt+emberg in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung
für Baden-Würt+emberg, jeweils in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt
Hai+erbach in seiner Sitzung am 22. 04. 2020 den Bebauungsplan "Mühlacker - 2. Änderung"
und die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan jeweils als selbständige Satzung
beschlossen.

§1

Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Lageplan vom 18. 03. 2020
maßgebend.

§2

Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan besteht aus dem Lageplan vom 18. 03. 2020, Begründung in der
ergänzten Fassung vom 18. 03. 2020, Ar+enschutzrech+liche Untersuchung vom 05. 11. 2019,
Textteil sowie den örtlichen Bauvorschriften vom 18. 03. 2020 zu diesem Bebauungsplan.

§3

Inkrafttreten

Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 1 0 Abs. 3 BauGB in
Kraft.

.erbach/den 10. 11. 2020 < -

Bürgermeister
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